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RS OGH 1977/9/27 3Ob91/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1977

Norm

ABGB §918 IVa

AO §20a

Rechtssatz

§ 20 a AO ist nicht bloß anwendbar auf Ansprüche auf Erfüllung eines zweiseitigen Vertrages, sondern auch auf die

gegenseitigen Ansprüche (soweit es sich um Geldforderungen handelt) im Falle des Rücktrittes vom Vertrage bzw im

Fall dessen Aufhebung.

Entscheidungstexte

3 Ob 91/77
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